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10/07 Verwaltungsgerichtshof

93 Eisenbahn

Norm

BauRallg;

EisenbahnG 1957 §35 Abs3;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Die nach § 35 Abs 3 EisenbahnG vorzunehmende Interessenabwägung setzt die Erhebung von Einwendungen voraus,

die eine Verletzung subjektiver ö:entlicher Rechte zum Inhalt hat. Beziehen sich die von Eigentümern der im Sinne des

§ 34 Abs 4 EisenbahnG betro:enen Grundstücke gegen das Bauvorhaben ins Tre:en geführte Interessen auf die

Abwehr von Immissionen und betre:en diese keine subjektiven ö:entlichen Interessen, ist auch den gegen die von

der Eisenbahnbehörde vorgenommene Interessenabwägung vorgebrachten Einwänden kein Erfolg beschieden.
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